












Hinweis: Bei Umsetzung dieses Messkonzeptes 
erfolgt eine automatische Beendigung des 
Bezugslieferantenvertrags des Haushaltszählers. 
Zur Erhaltung des Vertrages muss frühzeitig
Rücksprache mit dem Lieferanten gehalten werden.
Der Wärmepumpentarif wird automatisch 
beibehalten.

Hinweis: Ein Anspruch auf einen Wärmepumpentarif besteht nur in Kombination mit einem Tarifschaltgerät, 
welches auf Sperr- / Schaltzeiten programmiert ist.





Hinweis: 

Der Anlagenbetreiber ist dafür zuständig seinen Pflichten in seiner Rolle als Lieferant der 
Mieterstromgemeinschaft nachzukommen. 

Insbesondere ein Austritt einer Partei aus der Mieterstromgemeinschaft und die damit verbundene 
Änderung des Messkonzeptes muss dem Netzbetreiber innerhalb einer Frist von vier Wochen gemeldet 
werden. Hierzu kann das Formular "Anmeldung zur Erstellung einer Marktlokation in einer Kundenanlage" 
genutzt werden (https://www.tws-netz.de/de/Einspeisung/).
 
Erweiterte Informationen zum Thema Mieterstrom können auf der Seite der Bundesnetzagentur 
eingesehen werden: 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Vertragsarten/Mieterstrom/start.html 
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